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Finanzamt und Datenschutz
Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht gilt auch 
bei Betriebsprüfung
DIE ÄRZTE unterliegen einer gesetzli-
chen und berufsrechtlich geregelten Ver-
schwiegenheitspflicht, deren Verletzung
mit Strafe bedroht ist und die selbstver-
ständlich auch gegenüber allen Verwal-
tungsbehörden und Gerichten mit wenigen
gesetzlich genau geregelten Ausnahmen
gilt. Ein Durchbrechen der Verschwiegen-
heitspflicht ist nur nach ausdrücklicher
Entbindung durch den Patienten gestattet.
Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich
auch auf die Mitarbeiter und umfasst alle in
beruflicher Eigenschaft bekannt geworde-
nen Tatsachen. Der Verschwiegenheit un-
terliegende Umstände und Daten fließen
bei Ärzten regelmäßig in die steuerlichen
Aufzeichnungen ein. Somit in Unterlagen,
die regelmäßig im Falle einer Überprüfung
durch die Finanzbehörde vorzulegen sind.
Dies führt dazu, dass der Arzt zur Führung
bestimmter Aufzeichnungen aufgrund ent-
sprechender steuerlicher Bestimmungen
verpflichtet ist, andererseits kann er die
Vorlage derartiger Unterlagen nicht ohne
Weiteres mit dem Hinweis verweigern, er
begehe diesfalls eine Verletzung der Ver-
schwiegenheitspflicht.

ORIGINAL 
FÜR EIGENE ZWECKE AUFBEWAHREN

Der Verwaltungsgerichtshof hat zu dieser
Problematik eine eindeutige Rechtsspre-
chung entwickelt: Die Verschwiegenheits-
pflicht ist eine Besonderheit, deren
„Management“ dem Freiberufler obliegt
und die nicht zu einer Behinderung oder
Erschwerung bei der Abgabenerhebung
führen darf. Das bedeutet, dass es dem
Steuerpflichtigen frei steht, seine steuerli-

chen Aufzeichnungen so zu führen, dass
die unter die Verschwiegenheitspflicht fal-
lenden Umstände daraus nicht hervorge-
hen oder dass er diese Umstände vor Über-
gabe der Unterlagen unkenntlich macht.
Somit ist der Freiberufler verpflichtet,
durch erhöhte Mitwirkungspflicht im Rah-
men einer Betriebsprüfung die entstande-
nen Informationsdefizite der Finanz im
Rahmen des Zumutbaren auszugleichen.
In manchen Fällen werden von Ärzten im
Falle einer Betriebsprüfung der Einfach-
heit halber sowohl Einnahmenaufzeich-
nungen aber auch Honorarnoten im Origi-
nalzustand vorgelegt. Eine Alternative ist
die Anonymisierung der Daten durch den
Arzt. Am einfachsten ist dies, wenn auf
sämtlichen steuerlich relevanten Unterla-
gen der Inhalt der ärztlichen Leistung
sowie die Diagnose ausgeblendet wird.
Ein Original der Honorarnote sollte jedoch
für eigene Zwecke aufbewahrt werden.

GRUNDSÄTZLICH IST DIE FINANZVERWAL-
TUNG NICHT BERECHTIGT, IN DIE PATIEN-
TENKARTEI EINBLICK ZU NEHMEN

Eine Anonymisierung des Patientennamens
wird durch die EDV erleichtert, da auf den
Honorarnotendurchschriften sowie im Ein-
nahmenbuch einfach die Patientennummer,
die dem Arzt jedenfalls eine eindeutige
Zuordnung ermöglicht, angebracht wird.
Die auf Banküberweisungsbelegen erschei-
nenden Patientennamen müssen dann aller-
dings gleichfalls unkenntlich gemacht und
durch die Patientennummer ersetzt werden.
Grundsätzlich ist die Finanzverwaltung
nicht berechtigt, in die Patientenkartei
Einblick zu nehmen. Dies war auch in der

Vergangenheit bei Betriebsprüfungen so
gut wie nie ein relevantes Thema. Mittler-
weile verfügt der Großteil der Arztpraxen
allerdings über eine EDV-Kartei sowie
eine automatisierte Abrechnung und
Honorarnotenerstellung. Die Finanzver-
waltung ihrerseits ist aufgrund einschlägi-
ger Bestimmungen berechtigt, in sämtli-
che betriebliche Abrechungs- und Auf-
zeichnungssysteme Einsicht zu nehmen
oder die steuerliche Ordnungsmäßigkeit
dieser Systeme zu überprüfen.

KONFLIKTSITUATION 
IST VORPROGRAMMIERT

Die in der Bundesabgabenordnung nor-
mierte Verpflichtung, EDV-Daten auf Da-
tenträgern für Prüfungszwecke zur Verfü-
gung zu stellen, gilt somit nicht aus-
schliesslich für die Buchhaltungsdaten im
eigenen Sinn, die häufig auf einem exter-
nen System etwa beim Steuerberater
erstellt werden. Das Interesse der Finanz-
verwaltung erstreckt sich naturgemäß auch
auf Kalkulationsdaten, Kostenvoranschlä-
ge, Auftragsverwaltung, Materialverwal-
tung oder Mahnevidenz.
Im ärztlichen Bereich ist hier zweifellos
eine Konfliktsituation vorprogrammiert, da
bei Ordinationsverwaltungs- und Abrech-
nungsprogrammen stets eine Vernetzung
ärztlicher und finanzieller Daten erfolgt.
Ein Ausblenden der „sensiblen“ Daten ist
in diesen Programmen vielfach nicht vor-
gesehen oder technisch möglich. Es ist eine
Erfahrung aus vielen in unserer Kanzlei
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DESWEGEN hat sich die BASLER in der
Vergangenheit intensiv damit beschäftigt
und gehört heute zu den führenden Anbie-
tern in diesem Segment.
Die Produkte sind auf die Bedürfnisse ab-
gestimmt, die Preise sind fair.
Verbesserungen in diesen Bereichen erfol-
gen permanent, haben aber aufgrund des
bestehenden hohen Niveaus nur marginale
Auswirkungen für den Einzelnen und für
das Versicherungsunternehmen.

Da ein anspruchsvolles Geschäft nicht nur
anspruchsvolle Produkte zu fairen Preisen
benötigt, sondern auch anspruchsvolle
Betreuung, hat sich die BASLER ent-
schlossen, Neugeschäft nur mehr durch
ausgewählte Versicherungsbetreuer zu ver-
treiben – Versicherungsbetreuer, die von
uns ausgebildet und ständig auf dem Lau-
fenden gehalten werden und damit für den
Arzt die beste Betreuung garantieren.

Denn unsere Erkenntnis ist, dass wir unse-
re Kunden und deren Bedürfnisse kennen
müssen, um das erreichte Niveau zu halten
bzw. noch weiter zu verbessern. Vorausset-
zung dafür ist auch, dass wir den Betreuer
kennen, denn er ist das Bindeglied zwi-
schen Arzt und Versicherung. Er vermittelt
uns die Bedürfnisse des einzelnen Arztes
oder auch einer gesamten Fachrichtung,

und er ist es auch, der dem bestehenden
oder zukünftigen Kunden unsere Überle-
gungen näher bringt und uns Feedback
gibt, was gegebenenfalls zu Modifikatio-
nen in unseren Bedingungen und Tarifen
führen kann.

Viel Halbwahres und einiges ganz Falsches
wurde in den letzten Wochen bezüg-
lich der strategischen Ausrichtung
der BASLER in Bezug auf das Ärz-
tegeschäft kolportiert. Darauf wol-
len wir nicht näher eingehen. Nur
eine Frage sei erlaubt: Cui bono? –
Wem nützt es? Die Antwort darauf
möge sich jeder selbst geben.

Die Fakten:
● Die BASLER hat nicht die

Absicht, sich aus dem Ärztege-
schäft zurückzuziehen. Im
Gegenteil: Mit einigen handver-
lesenen Betreuern wollen wir es
sogar noch intensivieren.

● Die BASLER kündigt nicht
wahllos jeden Versicherungsver-
trag eines Arztes bei jeder sich
bietenden Gelegenheit. Im Ge-
genteil: Wir versuchen auch in
kritischen Situationen für jeden
eine individuelle Lösung zu fin-
den, und zwar gemeinsam.

Faktum ist auch, dass die zivil- und straf-
rechtlichen Probleme, mit denen ein Arzt
konfrontiert sein kann, immer komplexer
werden. Genau dies hat die BASLER dazu
veranlasst, ihre Strategie den Gegebenhei-
ten anzupassen und sich voll auf die
Betreuungsqualität, die auch von ihr beein-
flusst werden kann, zu konzentrieren.
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abgewickelten Betriebsprüfungen, dass im
Zuge derartiger Prüfungen die Ordinati-
ons-EDV möglichst wenig „ins Spiel“ ge-
bracht werden sollte.

DIREKTER ZUGRIFF AUF DIE 
DATENBESTÄNDE IST NICHT MÖGLICH

Die Prüfungsabteilungen der Finanzämter
sind vollständig mit tragbarer EDV ausge-
stattet. Ärzte mit Buchhaltung über EDV
sind verpflichtet, den Prüfern EDV-Daten
zugänglich zu machen. Dies umfasst nicht
nur die eigentliche Buchhaltung, sondern
auch alle Programmabläufe, durch die
Daten via EDV an die Buchhaltung über-

geben werden, wie zum Beispiel Honorar-
verrechnungsprogramme. Wenn die Buch-
haltung beim Steuerberater geführt wird,
ist das Problem erledigt, denn dieser ist für
die Datenübergabe bestens gerüstet. In
welchem Datenformat die Übergabe der
Buchhaltungsdaten erfolgen muss, ist per
Erlass penibel geregelt. So ist der Unter-
nehmer laut Behörde nicht ver-
pflichtet, die von ihm eingesetzte
Hard- und Software während der
gesetzlichen siebenjährigen Aufbe-
wahrungsdauer zu horten, um den
archivierten Datenträger für den
Steuerprüfer auch dann noch lesbar
machen zu können, wenn das be-

triebliche EDV-System längst erneuert ist.
Direkter Zugriff auf die Datenbestände des
Unternehmens durch den Steuerprüfer ist
laut Ministerium ebenfalls nicht möglich.
An einem praktischen Beispiel erläutert:
Die Namen der Patienten eines Arztes darf
er nach wie vor weder auf Papier noch als
Datei verlangen.
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BANKWECHSEL IST OFT MIT SCHWIERIGKEITEN
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VORZEITIGE ABSCHREIBUNG 2009 UND 2010
Der große steuerliche Wurf?
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Die Erkenntnis, dass das Ärztegeschäft in jeder Hinsicht ein anspruchs-
volles Geschäft ist, ist nicht neu. 
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